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Art. 192

Aufruf der deutschen Bischöfe zur 
Weihnachtsaktion Adveniat 2025

Liebe Schwestern und Brüder,

die indigenen Völker im Amazonasgebiet zeichnen sich 
durch ein Leben im Einklang mit der Natur aus. So sind 
sie Vorbilder für die Bewahrung der Schöpfung, die den 
Menschen anvertraut ist. Doch es gibt auch eine dunkle 
Seite: Häufig leben diese Völker in großer Armut. Sie er-
fahren Ausgrenzung, Ausbeutung und Vertreibung. 

Die diesjährige Weihnachtsaktion des Lateinamerika-
Hilfswerks Adveniat steht unter dem Motto „Rettet unsere 
Welt – Zukunft Amazonas“. Sie hilft indigenen Gemein-
schaften, ihre Rechte zu schützen und zerstörerischen Ein-
griffen entgegenzuwirken. Dies ist wichtig für uns alle. 
Denn die Regenwälder mit ihrer Vielfalt an Tieren und 
Pflanzen sind für die ganze Menschheit unverzichtbar. Mit 
Ihrer Spende bei der Weihnachtskollekte, die den Projek-
ten von Adveniat zugutekommt, tragen Sie gemeinsam mit 
den indigenen Völkern zur Bewahrung der Schöpfung und 
zur Rettung unserer Welt bei. Bitte zeigen Sie Ihre Ver-
bundenheit mit den Menschen in Lateinamerika durch Ihre 
großherzige Spende und Ihr Gebet.

Kollektenankündigung an Heiligabend und am                   
1. Weihnachtsfeiertag (24./25.12.2025)

Die heutige Kollekte ist für Adveniat bestimmt und dient 
der Förderung von Projekten in Lateinamerika. In diesem 

Jahr stellt Adveniat die Lebensrealität indigener Völker im  
Amazonasgebiet in den Vordergrund. 

Mit Ihrem Beitrag zur Kollekte helfen Sie, die Rechte 
dieser Gemeinschaften zu schützen und sie in Ihrem Ein-
satz für die Schöpfung zu stärken. Herzlichen Dank und 
vergelt’s Gott!

Fulda,  im September 2025

Für das Bistum Osnabrück

+ Dr. Dominicus Meier OSB

Bischof  von Osnabrück

Dieser Aufruf und die Kollektenankündigung sollen in 
den Amtsblättern veröffentlicht werden. Es wird empfoh-
len, den Aufruf am 3. Adventssonntag, dem 14. Dezember 
2025, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) zu ver-
lesen. In jedem Falle muss er den Gemeinden in geeig-
neter Weise bekannt gemacht werden (Pfarrbrief, Home-
page, Aushang usw.). 

Die Kollektenankündigung während des Gottesdienstes 
am Kollektentermin, etwa nach den Fürbitten, ist obliga-
torisch. 

Die Kollekte, die am Heiligabend und am 1. Weihnachts-
feiertag (24./25. Dezember) in allen Gottesdiensten, auch 
in den Kinderkrippen-Feiern, gehalten wird, ist aus-
schließlich für den Bischöfliche Aktion Adveniat e. V. be-
stimmt.
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Art. 193

Aufruf der deutschen Bischöfe zur 
Aktion Dreikönigssingen 2026

Liebe Kinder und Jugendliche, 
liebe Begleiterinnen und Begleiter, 
liebe Schwestern und Brüder,

auch im Jahr 2026 ziehen rund um den Dreikönigstag am 
6. Januar Sternsingerinnen und Sternsinger durch die Stra-
ßen, bringen den Segen Gottes und setzen sich für Kinder 
weltweit ein.

Die Aktion Dreikönigssingen steht dieses Mal unter dem 
Motto: „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinder-
arbeit.“ Im Beispielland Bangladesch müssen rund 1,8 
Millionen Kinder arbeiten – viele unter gefährlichen und 
ausbeuterischen Bedingungen. 

Die Partnerorganisationen der Sternsinger helfen dort und 
in vielen anderen Ländern, Kinder aus bedrängenden Ar-
beitsbedingungen zu befreien und ihnen Schulbildung zu 
ermöglichen. Die Sternsingeraktion macht deutlich: Kein 
Kind darf ausgenutzt werden. Alle Kinder haben ein Recht 
auf Spiel, Bildung und Freizeit.

Bitte unterstützen Sie die Sternsingerinnen und Sternsin-
ger in ihrem Engagement, damit sie Gottes Segen zu den 
Menschen bringen und ein Zeichen gegen Kinderarbeit 
setzen.

Fulda, im September 2025

Für das Bistum Osnabrück

+ Dr. Dominicus Meier OSB

Bischof  von Osnabrück

Dieser Aufruf soll in den Amtsblättern veröffentlicht und 
den Gemeinden in geeigneter Weise bekannt gemacht 
werden. Der Ertrag der Aktion Dreikönigssingen (Stern-
singeraktion) ist ohne Abzüge an das Kindermissionswerk 
„Die Sternsinger“ e. V. weiterzuleiten.

Art. 194

Arbeitsvertragsrichtlinien 
des Deutschen Caritasverbandes (AVR)

Die AVR sind durch die Beschlüsse der Bundeskommis-
sion der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen 
Caritasverbandes vom 05.06.2025 geändert bzw. ergänzt 
worden.

Tarifrunde Ärzte 2024 bis 2026

A.
Beschlusstext

I.	 Änderungen zum 1. Juli 2025

1.	 § 2 Satz 2 der Anlage 30 zu den AVR wird wie folgt 
neu gefasst:

	 „2Für jeden Einsatz in diesem Rettungsdienst erhal-
ten Ärztinnen und Ärzte einen nicht zusatzversor-
gungspflichtigen Einsatzzuschlag ab 1. Juli 2025 in 
Höhe von 32,64 Euro, ab 1. Dezember 2025 in Höhe 
von 33,29 Euro und ab 1. März 2026 in Höhe von 
33,96 Euro.“

2.	 § 8 Absatz 2 Satz 1 der Anlage 30 zu den AVR wird 
wie folgt gefasst:

	 „1Für die als Arbeitszeit gewertete Zeit des Bereit-
schaftsdienstes wird das nachstehende Entgelt je 
Stunde in Euro gezahlt:

	 ab dem 1. Juli 2025 (erhöht um 4,0 Prozent)

	 ab dem 1. Dezember 2025 (erhöht um 2,0 Prozent)

 

	 ab dem 1. März 2026 (erhöht um 2,0 Prozent)

3.	 In § 8 Absatz 2 Satz 3 der Anlage 30 zu den AVR 
wird das Datum „30. Juni 2024“ durch das Datum 
„31. Dezember 2026“ ersetzt.

4.	 In § 8 Absatz 3 Satz 1 der Anlage 30 und § 8 Absatz 
5 der Anlage 30 zu den AVR werden die Angaben   
„§ 8 Abs. 2“ durch die Angaben „Absatz 2“ ersetzt.

5.	 In § 17 Absatz 6 Satz 1 der Anlage 30 zu den AVR 
wird die Angabe „von § 208 SGB IX“ durch die 
Wörter „des gesetzlichen zusätzlichen Urlaubs für 
schwerbehinderte Menschen“ ersetzt.

6.	 Entgelttabelle Anhang A Anlage 30 zu den AVR

Die mittleren Werte in Anhang A der Anlage 30 zu 
den AVR werden wie folgt neu gefasst:
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„gültig ab 1. Juli 2025 (erhöht um 4,0 %) – 
Werte in Euro

 

gültig ab 1. Dezember 2025 (erhöht um 2,0 %) – 
Werte in Euro

gültig ab 1. März 2026 (erhöht um 2,0 %) – 
Werte in Euro

II.	 Weitere Regelungen, die zum 1. Oktober 2025 in 
Kraft treten

1.	 § 5 Absatz 3 der Anlage 30 zu den AVR wird wie 
folgt neu gefasst:

	 „Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 20 Uhr und      
6 Uhr.“

2.	 Die bisherige Überschrift des § 6 der Anlage 30 zu 
den AVR wird wie folgt neu gefasst

	 „§ 6 Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Dienst-
planung“

3.	 § 6 Absatz 11 der Anlage 30 zu den AVR wird wie 
folgt geändert:

a)	 Im Satz 1 werden nach dem Wort „Dienste“ 
die Wörter „(regelmäßige Arbeit einschließ-
lich Schicht- und Wechselschichtarbeit, Bereit-
schaftsdienst und Rufbereitschaft)“ eingefügt.

b)	 Satz 2 wie folgt neu gefasst:

„2Wird die vorstehende Frist nicht eingehalten, 
so 

-	 wird für die regelmäßige Arbeit (einschließ-
lich Schicht- und Wechselschichtarbeit) ein 
Zuschlag in Höhe von 10 Prozent des Tabel-
lenentgelts für den zu planenden Folgemonat 
gezahlt und/oder

-	 erhöht sich die Bewertung des Bereitschafts-
dienstes gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 für jeden 
Dienst des zu planenden Folgemonats um 
17,5 Prozentpunkte bzw. 

-	 wird zusätzlich zum Rufbereitschaftsentgelt 
ein Zuschlag von 17,5 Prozent des Entgelts 
gemäß § 7 Abs. 3 auf jeden Dienst des zu pla-
nenden Folgemonats gezahlt.“

c)	 Satz 5 wird wie folgt neu gefasst:

„5Liegen bei einer notwendigen Dienstplanän-
derung nach Satz 3 zwischen der Dienst-
planänderung und dem Antritt des Dienstes 
weniger als drei Tage, 

-	 wird für regelmäßige Arbeit (einschließ-
lich Schicht- und Wechselschichtarbeit) je 
Arbeitsstunde ein Zuschlag in Höhe von 
10 Prozent des auf eine Stunde entfallen-
den Anteils des Tabellenentgelts der jewei-
ligen Entgeltgruppe und -stufe der Ärztin/ 
des Arztes gezahlt und / oder

-	 erhöht sich die Bewertung des Bereit-
schaftsdienstes gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 
um 17,5 Prozentpunkte bzw.

-	 wird zusätzlich zum Rufbereitschaftsent-
gelt ein Zuschlag von 17,5 Prozent des 
Entgelts gemäß § 7 Abs. 3 gezahlt.“

4.	 Der Zeitzuschlag für Nachtarbeit gemäß § 7 Absatz 
1 Satz 2 Buchstabe b der Anlage 30 zu den AVR 
wird von 15 v. H. auf 20 v. H. erhöht.

5.	 § 7 Absatz 1 Satz 3 der Anlage 30 zu den AVR wird 
wie folgt neu gefasst:

„3Für Arbeit an Samstagen von 13 Uhr bis 20 Uhr, 
soweit diese nicht im Rahmen von Wechsel-
schicht- oder Schichtarbeit anfällt, beträgt der 
Zeitzuschlag 20 v. H. des auf eine Stunde ent-
fallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 
3 der jeweiligen Entgeltgruppe, bei Ärztinnen 
und Ärzten gem. § 12 Buchstabe c und d der 
höchsten tariflichen Stufe.“

6.	 § 7 Absatz 5 der Anlage 30 zu den AVR wird wie 
folgt neu gefasst:
„(5) Ärztinnen und Ärzte, die Wechselschichtarbeit 
leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 
315 Euro monatlich.“

7.	 § 7 Absatz 6 der Anlage 30 zu den AVR wird wie 
folgt neu gefasst:
„(6) Ärztinnen und Ärzte, die Schichtarbeit leisten, 
erhalten eine Schichtzulage von 210 Euro monat-
lich.“ 
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8.	 In § 17 Abs. 1 der Anlage 30 zu den AVR werden 
die Wörter „Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 5 Satz 1“ durch 
die Wörter „Abs. 5 oder 6“ ersetzt.

9.	 In Anlage 30 zu den AVR werden in § 17 Absatz 4 
Satz 1 die beiden Zeiträume „zwischen 21 Uhr bis 
6 Uhr“ durch „zwischen 20 Uhr bis 6 Uhr“ ersetzt.

III.	Regelungen, die zum 1. Januar 2026 in Kraft treten

1.	 § 7 Absatz 6 der Anlage 30 zu den AVR wird wie 
folgt neu gefasst:
„(6) Ärztinnen und Ärzte, die Schichtarbeit leis-
ten, erhalten eine Schichtzulage von 315 Euro mo-
natlich.“

2.	 § 17 der Anlage 30 zu den AVR wird wie folgt ge-
ändert:

a)	 In Absatz 1 werden die Wörter „ständige“ und 
„zusammenhängende“ gestrichen.

b)	Absatz 2 wird aufgehoben.

c)	Die Anmerkungen zu den Absätzen 1 und 2 
wird wie folgt neu gefasst:

„Anmerkung zu Absatz 1:
Der Anspruch auf den Zusatzurlaub bemisst 
sich nach der abgeleisteten Schicht- oder Wech-
selschichtarbeit und entsteht im laufenden Jahr, 
sobald die Voraussetzungen nach Absatz 1 er-
füllt sind.“

IV.		Die mittleren Werte dieses Beschlusses sind bis 
zum 31. Dezember 2026 befristet.

V.		 Die Regionalkommissionen können zur Umsetzung 
dieses Beschlusses Einmalzahlungen festlegen.

Der Beschluss tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft.

B.
Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Mit dem Beschluss wird die Tarifeinigung für die Ärztin-
nen und Ärzte im Rahmen der Tarifrunde 2024 bis 2026 
zum TV-Ärzte/VKA für den Geltungsbereich der Anlage 
30 zu den AVR nachvollzogen.

C.
Beschlusskompetenz

Die Regelung beinhaltet Rechtsnormen über den Inhalt 
des Dienstverhältnisses nach § 1 Absatz 4 Satz 1 AK-O.

Bei den Änderungen unter I. Nr. 1, 2 und 6, II. Nr. 6 und 7 
und III. Nr. 1, handelt es sich um die Festlegung mittlerer 
Werte zur Höhe der Vergütungsbestandteile, des Umfangs 
der regelmäßigen Arbeitszeit bzw. des Umfangs des Erho-
lungsurlaubs im Sinne des § 13 Absatz 3 Satz 1 AK-Ord-

nung. Damit besteht die Kompetenz der Bundeskommissi-
on der Arbeitsrechtlichen Kommission gem. § 13 Absatz 1 
Satz 1 AK-Ordnung zur Regelung. 

Im Übrigen besteht die Kompetenz der Bundeskommissi-
on nach § 13 Absatz 1 Satz 1 AK-Ordnung. Die Regelun-
gen betreffen Rechtsnormen über den Inhalt des Dienst-
verhältnisses nach § 1 Absatz 4 Satz 1 AK Ordnung. Es 
handelt sich nicht um eine Festlegung der Höhe der Vergü-
tungsbestandteile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeits-
zeit oder des Umfangs des Erholungsurlaubs im Sinne des 
§ 13 Absatz 3 Satz 1 AK-Ordnung.

Tarifrunde 2025 – Teil 1

A.
Beschlusstext

I.		  Mittlere Werte

		  Die nachfolgend festgelegten Euro-Beträge für die 
Vergütungs- und Entgeltbestandteile sind mittlere 
Werte und bis zum 31. März 2027 befristet.

		  Die im Tabellenanhang zu diesem Beschluss wieder-
gegebenen mittleren Vergütungs- und Entgeltwerte 
sind Teil dieses Beschlusses.

		  Ausgangswert für die erste Erhöhung ist der jeweilige 
mittlere Wert gültig am Tag vor dem 1. Juli 2025.

II.		  Änderungen in den Anlagen 31 bis 33 zu den AVR

1.	Entgelttabellen und Zulagen der Anlagen 31 bis 33 
zu den AVR

a)	Die mittleren Werte in den Anhängen A und B 
der Anlage 31 zu den AVR werden

•	 ab dem 1. Juli 2025 um 3,0 Prozent erhöht, 
mindestens jedoch 110,00 Euro monatlich und

•	 ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 Pro-
zent erhöht.

b)	§ 6 Abs. 5 der Anlage 31 zu den AVR – Wechsel-
schichtzulage

aa)	Der mittlere Wert der Zulage für Wechsel-
schichtarbeit nach § 6 Abs. 5 Satz 1 der An-
lage 31 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 
auf 250,00 Euro monatlich erhöht. Der Stun-
densatz nach § 6 Abs. 5 Satz 2 der Anlage 
31 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 
1,49 Euro pro Stunde erhöht.

bb)	Es wird ein neuer Satz 3 eingefügt:

„3Ab dem 1. Januar 2027 nehmen die vorge-
nannten Zulagen für Wechselschichtarbeit an 
allgemeinen Entgelterhöhungen teil.
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c)	§ 6 Abs. 6 der Anlage 31 zu den AVR – Schicht-
zulage

aa)	Der mittlere Wert der Zulage für Schichtar-
beit nach § 6 Abs. 6 Satz 1 der Anlage 31 
zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 
100,00 Euro monatlich erhöht. Der Stun-
densatz nach § 6 Abs. 6 Satz 2 der Anlage 
31 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf      
0,59 Euro pro Stunde erhöht.

bb)	Es wird ein neuer Satz 3 eingefügt:

	 „3Ab dem 1. Januar 2027 nehmen die vorge-
nannten Zulagen für Schichtarbeit an allge-
meinen Entgelterhöhungen teil.“

d)	§ 12 Abs. 4 der Anlage 31 zu den AVR – Pflege-
zulage  

Der mittlere Wert der Zulage in § 12 Abs. 4 der 
Anlage 31 zu den AVR beträgt

•	 ab dem 1. Juli 2025 		  137,96 Euro
•	 ab dem 1. Februar 2026 	 141,82 Euro.

e)	Die mittleren Werte in Anhang C der Anlage 31 
zu den AVR werden

• 	ab dem 1. Juli 2025 um 3,11 Prozent erhöht 
und

• 	ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 Pro-
zent erhöht.

f)	 Die mittleren Werte in den Anhängen A und B 
der Anlage 32 zu den AVR werden

•	 ab dem 1. Juli 2025 um 3,0 Prozent erhöht, 
mindestens jedoch 110,00 Euro monatlich und

•	 ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 Pro-
zent erhöht.

g)	§ 6 Abs. 5 der Anlage 32 zu den AVR – Wechsel-
schichtzulage

aa)	Der mittlere Wert der Zulage für Wechsel-
schichtarbeit nach § 6 Abs. 5 Satz 1 der An-
lage 32 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 
auf 250,00 Euro monatlich erhöht. Der Stun-
densatz nach § 6 Abs. 5 Satz 2 der Anlage 
32 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 
1,47 Euro pro Stunde erhöht.

bb)	Es wird ein neuer Satz 3 eingefügt:

	 „3Ab dem 1. Januar 2027 nehmen die vorge-
nannten Zulagen für Wechselschichtarbeit an 
allgemeinen Entgelterhöhungen teil.“

h)	§ 6 Abs. 6 der Anlage 32 zu den AVR – Schicht-
zulage

aa)	Der mittlere Wert der Zulage für Schichtar-
beit nach § 6 Abs. 6 Satz 1 der Anlage 32 

zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 
100,00 Euro monatlich erhöht. Der Stun-
densatz nach § 6 Abs. 6 Satz 2 der Anlage 
32 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf      
0,59 Euro pro Stunde erhöht.

bb)	Es wird ein neuer Satz 3 eingefügt:
	 „3Ab dem 1. Januar 2027 nehmen die vorge-

nannten Zulagen für Schichtarbeit an allge-
meinen Entgelterhöhungen teil.“

i)	 § 12 Abs. 4 der Anlage 32 zu den AVR – Pflege-
zulage 

Der mittlere Wert der Zulage in § 12 Abs. 4 der 
Anlage 32 zu den AVR beträgt

•	 ab dem 1. Juli 2025	   137,96 Euro
•	 ab dem 1. Februar 2026	  141,82 Euro.

j)	 Die mittleren Werte in Anhang C der Anlage 32 
zu den AVR werden

•	 ab dem 1. Juli 2025 um 3,11 Prozent erhöht 
und

•	 ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 Pro-
zent erhöht.

k)	Die mittleren Werte in Anhang A der Anlage 33 
zu den AVR werden

•	 ab dem 1. Juli 2025 um 3,0 Prozent erhöht, 
mindestens jedoch 110,00 Euro monatlich und

•	 ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 Pro-
zent erhöht.

l)	 § 6 Abs. 5 der Anlage 33 zu den AVR – Wechsel-
schichtzulage

aa)	Der mittlere Wert der Zulage für Wechsel-
schichtarbeit nach § 6 Abs. 5 Satz 1 der An-
lage 33 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 
auf 200,00 Euro monatlich erhöht. Der Stun-
densatz nach § 6 Abs. 5 Satz 2 der Anlage 
33 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 
1,18 Euro pro Stunde erhöht.

bb)	Es wird ein neuer Satz 3 eingefügt:

	 „3Ab dem 1. Januar 2027 nehmen die vorge-
nannten Zulagen für Wechselschichtarbeit an 
allgemeinen Entgelterhöhungen teil.“

cc)	Es wird eine neue Anmerkung 1 zu § 6      
Abs. 5 der Anlage 33 zu den AVR eingefügt:
„Anmerkung 1 zu Abs. 5:
1Soweit es sich um Mitarbeiter in Kranken-
häusern handelt, betragen ab dem 1. Juli 2025 
die Zulage für Wechselschichtarbeit nach § 6 
Abs. 5 Satz 1 250,00 Euro monatlich und der 
Stundensatz nach § 6 Abs. 5 Satz 2 1,49 Euro 
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pro Stunde. 2Mitarbeiter in Krankenhäusern 
umfasst die Mitarbeiter, die in

a)	Krankenhäusern, einschließlich psychia-
trischen Fachkrankenhäusern, 

b)	medizinischen Instituten von Kranken-
häusern oder 

c)	 sonstigen Einrichtungen (z.B. Reha-Ein-
richtungen, Kureinrichtungen), in denen 
die betreuten Personen in ärztlicher Be-
handlung stehen, wenn die Behandlung 
durch in den Einrichtungen selbst be-
schäftigte Ärztinnen oder Ärzte stattfin-
det, beschäftigt sind. 3Hiervon sind auch 
Mitarbeiter in Fachabteilungen (z. B. Pfle-
ge-, Altenpflege- und Betreuungseinrich-
tungen) in psychiatrischen Zentren bzw. 
Rehabilitations- oder Kureinrichtungen 
erfasst, soweit diese mit einem psychi-
atrischen Fachkrankenhaus bzw. einem 
Krankenhaus desselben Trägers einen 
Betrieb bilden. 4Im Übrigen werden Mit-
arbeiter in Altenpflegeeinrichtungen eines 
Krankenhauses von der Begriffsbestim-
mung in Satz 1 nicht erfasst, auch soweit 
sie mit einem Krankenhaus desselben 
Trägers einen Betrieb bilden. 5Lehrkräfte 
an Krankenpflegeschulen und ähnlichen 
der Ausbildung dienenden Einrichtungen 
nach Satz 1 fallen unter die Mitarbeiter, 
soweit diese nicht vom Geltungsbereich 
der Anlage 21a erfasst sind.“

dd)	Es wird eine neue Anmerkung 2 zu § 6      
Abs. 5 der Anlage 33 zu den AVR eingefügt:

„Anmerkung 2 zu Abs. 5:
1Soweit es sich um Mitarbeiter in Pflege- und 
Betreuungseinrichtungen handelt, betragen 
ab dem 1. Juli 2025 die Zulage für Wechsel-
schichtarbeit nach § 6 Abs. 5 Satz 1 monat-
lich 250,00 Euro und der Stundensatz nach    
§ 6 Abs. 5 Satz 2 pro Stunde 1,47 Euro. 2Mit-
arbeiter in Pflege- und Betreuungseinrich-
tungen umfasst die Mitarbeiter, die in

a)	Heil-, Pflege- und Entbindungseinrichtun-
gen, 

b)	medizinischen Instituten von Heil- und 
Pflegeeinrichtungen, 

c)	 sonstigen Einrichtungen und Heimen, in 
denen die betreuten Personen in ärztlicher 
Behandlung stehen, wenn die Behandlung 
durch nicht in den Einrichtungen selbst 
beschäftigte Ärztinnen oder Ärzte statt-
findet, 

d)	Einrichtungen und Heimen, die der För-
derung der Gesundheit, der Erziehung, 
der Fürsorge oder Betreuung von Kindern 
und Jugendlichen, der Fürsorge und Be-
treuung von obdachlosen, alten, gebrech-
lichen, erwerbsbeschränkten oder sons-
tigen hilfsbedürftigen Personen dienen, 
auch wenn diese Einrichtungen nicht der 
ärztlichen Behandlung der betreuten Per-
sonen dienen, oder in 

e)	ambulanten Pflegediensten oder teilsta-
tionären Pflegeeinrichtungen beschäftigt 
sind, soweit deren Einrichtungen nicht 
unter Anmerkung 1 zu § 6 Abs. 5 fallen. 
3Lehrkräfte an Altenpflegeschulen und 
ähnlichen der Ausbildung dienenden Ein-
richtungen nach Satz 1 fallen unter die 
Mitarbeiter, soweit diese nicht unter die 
Anmerkung 1 zu § 6 Abs. 5 bzw. unter die 
Anlage 21a fallen.“

m)	§ 6 Abs. 6 der Anlage 33 zu den AVR – Schicht-
zulage

aa)	Der mittlere Wert der Zulage für Schichtar-
beit nach § 6 Abs. 6 Satz 1 der Anlage 33 
zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 
100,00 Euro monatlich erhöht. Der Stun-
densatz nach § 6 Abs. 6 Satz 2 der Anlage 
33 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf      
0,59 Euro pro Stunde erhöht.

bb)	Es wird ein neuer Satz 3 eingefügt:

„3Ab dem 1. Januar 2027 nehmen die vorge-
nannten Zulagen für Schichtarbeit an allge-
meinen Entgelterhöhungen teil.“

2.	Garantiebeträge nach § 3 Anhang F i.V.m. § 14 
Abs. 4 a. F. der Anlage 31 zu den AVR

	 Die mittleren Werte der Garantiebeträge in § 14 
Abs. 4 der Anlage 31 a.F. zu den AVR werden

•	 ab dem 1. Juli 2025 um 3,11 Prozent erhöht und
•	 ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 Prozent 

erhöht.

3.	Garantiebeträge nach § 3 Anhang G i.V.m. § 14 
Abs. 4 a.F. der Anlage 32 zu den AVR

	 Die mittleren Werte der Garantiebeträge in § 14 
Abs. 4 der Anlage 32 a.F. zu den AVR werden

•	 ab dem 1. Juli 2025 um 3,11 Prozent erhöht und
•	 ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 Prozent 

erhöht.
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4.	Garantiebeträge in Anlage 33 zu den AVR
	 Die mittleren Werte der Garantiebeträge in § 13 

Abs. 4 der Anlage 33 zu den AVR werden

•	 ab dem 1. Juli 2025 um 3,11 Prozent erhöht und
•	 ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 Prozent 

erhöht.

III.	 Änderung der mittleren Werte außerhalb der An-
lage 7 und der Anlagen 31 bis 33 zu den AVR

1.	Vergütungstabelle in Anlage 3 zu den AVR

Die mittleren Werte der Anlage 3 zu den AVR wer-
den

•	 ab dem 1. Juli 2025 um 3,0 Prozent erhöht, min-
destens jedoch 110,00 Euro monatlich 

	 und
•	 ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 Prozent 

erhöht.

2.	Weitere Vergütungsbestandteile

a)	Die mittleren Werte der weiteren dynamischen 
Vergütungsbestandteile werden

•	 ab dem 1. Juli 2025 um 3,11 Prozent erhöht 
und

•	 ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 Pro-
zent erhöht.

b)	Abschnitt IV der Anlage 1 zu den AVR – Dozen-
ten und Lehrkräfte

Bei Dozenten und Lehrkräften der Vergütungs-
gruppen 2 bis 5b nach Ziffer VI der Anmerkun-
gen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Anlage 2 
zu den AVR wird die Regelvergütung wie folgt 
gekürzt: 

•	 ab dem 1. Juli 2025	   116,53 Euro
•	 ab dem 1. Februar 2026	  119,79 Euro

Bei Dozenten und Lehrkräften der Vergütungs-
gruppen 5c bis 8 nach Ziffer VI der Anmerkun-
gen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergü-
tungsgruppen 1 bis 12 der Anlage 2 zu den AVR 
wird die Regelvergütung wie folgt gekürzt:

•	 ab dem 1. Juli 2025 	   104,90 Euro
•	 ab dem 1. Februar 2026  107,84 Euro

c)	Aus der Erhöhung der mittleren Werte nach 
A.III.2. ergeben sich die nachfolgend in aa) bis 
ii) aufgeführten neuen mittleren Werte:

aa)	Abschnitt V Buchstabe C der Anlage 1 zu 
den AVR – Kinderzulage 
Mitarbeiter, deren Dienstverhältnis vor dem 
1. Juli 2008 bestanden hat, erhalten für jedes 

berücksichtigungsfähige Kind eine Kinder-
zulage in Höhe von:

•	 ab dem 1. Juli 2025          147,39 Euro
•	 ab dem 1. Februar 2026   151,52 Euro

Die Kinderzulage erhöht sich ab dem 1. Juli 
2025 nach folgender Tabelle für

Mitarbeiter nach 
den Vergütungs-
gruppen

für das erste 
zu berück-
sichtigende 
Kind 
um

für jedes 
weitere zu 
berück-
sichtigende 
Kind 
um

VG 12, 11, 10 
und 9

8,33 Euro 41,63 Euro

VG 9a 8,33 Euro 33,26 Euro
VG 8 8,33 Euro 24,96 Euro

Die Kinderzulage erhöht sich ab dem 1. Fe-
bruar 2026 nach folgender Tabelle für

Mitarbeiter nach 
den Vergütungs-
gruppen

für das erste 
zu berück-
sichtigende 
Kind 
um

für jedes 
weitere zu 
berück-
sichtigende 
Kind 
um

VG 12, 11, 10 
und 9

8,56 Euro 42,80 Euro

VG 9a 8,56 Euro 34,19 Euro
VG 8 8,56 Euro 25,66 Euro

bb)	Abschnitt VII der Anlage 1 zu den AVR – 
Wechselschicht- und Schichtzulage

a)	Ab dem 1. Juli 2025 werden die mittleren 
Werte der Zulagen für Wechselschicht-   
arbeit nach Abschnitt VII Buchstabe b) 
der Anlage 1 zu den AVR in Nr. 1 auf 
200,00 Euro monatlich und in Nr. 2 auf 
120,00 Euro monatlich erhöht.

b)	Ab dem 1. Juli 2025 werden die mittleren 
Werte der Zulagen für Schichtarbeit nach 
Abschnitt VII Buchstabe c) der Anlage 1 
zu den AVR in Nr. 1 auf 100,00 Euro mo-
natlich und in Nr. 2 auf 77,77 Euro monat-
lich erhöht.

cc)	Abschnitt XI Abs. (d) der Anlage 1 zu den 
AVR – Einsatzzuschlag Rettungsdienst

Der Einsatzzuschlag im Rettungsdienst be-
trägt

•	 ab dem 1. Juli 2025	 25,18 Euro
•	 ab dem 1. Februar 2026	 25,89 Euro
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dd)	§ 3 Abs. 2 der Anlage 1b zu den AVR – Be-
sitzstand Ortszuschlag 

„Die Zulage nach Abs. 1 beträgt monatlich:

Für Mitarbeiter 
der Vergütungs-
gruppen

ab 1. Juli 
2025

ab 1. Februar 
2026

1 bis 2 173,96 Euro 178,83 Euro
3 bis 5b 173,96 Euro 178,83 Euro
5c bis 12 165,67 Euro 170,31 Euro

ee)	Anlage 2d zu den AVR – Vergütungsgrup-
penzulage 

Die Vergütungsgruppenzulage nach den An-
merkungen A bis F beträgt in Euro:

ab A B C D E F

1. Juli 
2025

135,55 162,68 179,64 198,92 165,77 220,72

1. Febru-
ar 2026

139,35 167,24 184,67 204,49 170,41 226,90

ff)	 Anlage 6a zu den AVR – Zeitzuschläge 
Nacht- und Samstagsarbeit

a)	Der Zeitzuschlag für Arbeit zwischen 
20.00 Uhr und 6.00 Uhr nach § 1 Abs. 1 
Satz 2 Buchstabe e) der Anlage 6a zu den 
AVR beträgt 

•	ab dem 1. Juli 2025 	 1,99 Euro
•	ab dem 1. Februar 2026 	 2,05 Euro

b)	Der Zeitzuschlag für Arbeit an Samstagen 
in der Zeit von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der 
Anlage 6a zu den AVR beträgt 

•	ab dem 1. Juli 2025 	 0,99 Euro
•	ab dem 1. Februar 2026 	 1,02 Euro

gg)	§ 7 Absatz 1 Buchstabe a) und Buchstabe b) 
der Anlage 14 zu den AVR – Urlaubsgeld 

Das Urlaubsgeld beträgt

a)	 für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitar-
beiter der Vergütungsgruppen 1 bis 5b der 
Anlagen 2, 2d und 2e zu den AVR

•	ab dem 1. Juli 2025	 392,59 Euro
•	ab dem 1. Februar 2026 	 403,58 Euro

b)	für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mit-
arbeiter der Vergütungsgruppen 5c bis 12 
der Anlagen 2, 2d und 2e zu den AVR

•	ab dem 1. Juli 2025 	 510,34 Euro
•	ab dem 1. Februar 2026 	 524,63 Euro

hh)	§ 7 Abs. 1 Buchstabe c) der Anlage 14 zu den 
AVR – Urlaubsgeld für Auszubildende nach 
Anlage 7 zu den AVR 

Das Urlaubsgeld nach § 7 Abs. 1 Buchstabe 
c) der Anlage 14 zu den AVR beträgt

•	 ab dem 1. Juli 2025 	 300,72 Euro
•	 ab dem 1. Februar 2026	 309,14 Euro

IV.		 Änderungen in Anlage 7 zu den AVR

Ausbildungsvergütungen

Die mittleren Werte der Anlage 7 zu den AVR werden 

•	 ab dem 1. Juli 2025 um 75,00 Euro monatlich er-
höht und

•	 ab dem 1. Februar 2026 um weitere 75,00 Euro mo-
natlich erhöht.

V.		  Änderungen in Anlage 17a zu den AVR

Satz 2 der Anmerkung zu § 7 Absatz 2 Anlage 17a zu 
den AVR wird wie folgt neu gefasst:
„2Für Mitarbeiter nach Anlagen 2, 2d, 2e, 31, 32 und 
33 gilt als Vomhundertsatz der Veränderung der Ver-
gütung oder des Entgelts gemäß Satz 1 auf Grundlage 
des Beschlusses der Bundeskommission vom 5. Juni 
2025 für den ersten Erhöhungsschritt ein Wert von 
3,11 Prozent.“

VI.		 Weitere Aussetzung des Akkreditierungserforder-
nisses

1.	In Anlage 2 zu den AVR wird in den Anmerkungen 
zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgrup-
pen 1-12 zu Ziffer I (Wissenschaftliche Hochschul-
bildung) in der Anmerkung zu Satz 5 das Datum 
„31. Dezember 2026“ durch das Datum „31. De-
zember 2029“ ersetzt. 

2.	In Anlage 2 zu den AVR wird in den Anmerkungen 
zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgrup-
pen 1-12 zu Ziffer I (Hochschulbildung) in der An-
merkung zu Satz 3 und 4 das Datum „31. Dezember 
2026“ durch das Datum „31. Dezember 2029“ er-
setzt.

3.	In der Anlage 21a zu den AVR wird im Anhang A/
Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen (Wis-
senschaftliche Hochschulbildung) in der Anmer-
kung zu Satz 5 das Datum „31. Dezember 2026“ 
durch das Datum „31. Dezember 2029“ ersetzt. 

4.	In der Anlage 21a zu den AVR wird im Anhang A/ 
Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen (Hoch-
schulbildung) in der Anmerkung zu Satz 3 und 4 
das Datum „31. Dezember 2026“ durch das Datum 
„31. Dezember 2029“ ersetzt.
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5.	In der Anlage 31 zu den AVR wird im Anhang D 
Nr. 1 (Wissenschaftliche Hochschulausbildung) in 
der Anmerkung zu Satz 5 das Datum „31. Dezem-
ber 2026“ durch das Datum „31. Dezember 2029“ 
ersetzt.

6. In der Anlage 31 zu den AVR wird im Anhang D       
Nr. 2 (Hochschulausbildung) in der Anmerkung 
zu Satz 3 und 4 das Datum „31. Dezember 2026“ 
durch das Datum „31. Dezember 2029“ ersetzt. 

7.	In Anlage 33 zu den AVR wird im Anhang B in 
den Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen 
der Entgeltgruppen S 2 bis S 18 in der Anmerkung      
zu Satz 3 und 4 zur Anmerkung 13 das Datum           
„31. Dezember 2026“ durch das Datum „31. De-
zember 2029“ ersetzt.

VII.	Inkrafttreten

Der Beschluss tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft.

B.
Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Im Rahmen der aktuellen Tarifrunde beinhaltet der Be-
schluss Erhöhungen der Vergütungswerte zu den oben ge-
nannten Anlagen sowie die weitere Aussetzung des Akkre-
ditierungserfordernisses. Weitere Elemente der aktuellen 
Tarifrunde sind einem folgenden Teil 2 vorbehalten.

C.
Beschlusskompetenz

Die Regelungen betreffen Rechtsnormen über den Inhalt 
des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-Ord-
nung. Es handelt sich in Teilen auch um eine Festlegung 
der mittleren Werte zur Höhe der Vergütungsbestandteile 
im Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung. Damit be-
steht die Kompetenz der Bundeskommission der Arbeits-
rechtlichen Kommission gem. § 13 Abs. 1 Satz 1 AK-Ord-
nung zur Regelung.

Verlängerung der Befristung der Abschnitte F und G 
des Teils II. Anlage 7 zu den AVR  

A.
Beschlusstext

I.		 Änderung in Abschnitt F des Teils II. der Anlage 7 
zu den AVR

In § 12 Abschnitt F des Teils II. der Anlage 7 zu den 
AVR wird das Datum „31. Juli 2025“ jeweils durch 
das Datum „31. Juli 2026“ ersetzt.

II.		 Änderung in Abschnitt G des Teils II. der Anlage 7 
zu den AVR

In § 6 Abschnitt G des Teils II. der Anlage 7 zu den 
AVR wird das Datum „31. Juli 2025“ jeweils durch 
das Datum „31. Juli 2026“ ersetzt.

III.	Inkrafttreten

Die Änderungen treten zum 1. Juli 2025 in Kraft.

B.
Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Mit den obigen Änderungen werden die Regelungen nach 
den Abschnitten F und G des Teils II. der Anlage 7 zu den 
AVR unverändert um ein Jahr, bis zum 31. Juli 2026, ver-
längert. Die vorhergehende Befristung läuft am 31. Juli 
2025 aus.

C.
Beschlusskompetenz

Die Regelung ist eine Rechtsnorm über den Inhalt des 
Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-Ordnung. 
Es handelt sich nicht um eine reine Festlegung der Höhe 
der Vergütungsbestandteile, des Umfangs der regelmäßi-
gen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs im 
Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung.

Verlängerung der Befristung des Abschnittes I des 
Teils II. Anlage 7 zu den AVR

A.
Beschlusstext

I.	 Änderung in Abschnitt I des Teils II. der Anlage 7 
zu den AVR

In § 5 Abschnitt I des Teils II. der Anlage 7 zu den 
AVR wird das Datum „31. Juli 2025“ jeweils durch das 
Datum „31. Juli 2027“ ersetzt. Der so geänderte Rege-
lungstext lautet wie folgt:

„§ 5	 Befristung der Regelung und Kompetenzüber-
tragung

(1) 1Die Regelungen dieses Abschnitts sind befristet bis 
zum 31. Juli 2027. 2Sie gelten für bis dahin begonnene 
Ausbildungsverhältnisse bis zu deren Beendigung fort. 

(2) 1Die Bundeskommission überträgt nach § 13       
Abs. 6 AK-O befristet bis zum 31. Juli 2027 den Regi-
onalkommissionen die Kompetenz zur Festsetzung der 
Anwendung dieses Abschnitts und der Ausbildungs-
vergütungen im Sinne der § 1 und § 3 Abs. 1 Abschnitt 
I des Teils II. der Anlage 7. 2Die von den Regional-
kommissionen vorgenommenen Festsetzungen gel-
ten nach dem 31. Juli 2027 für bis dahin begonnene 
Ausbildungsverhältnisse bis zu deren Beendigung fort. 
3Soweit am 31. Juli 2021 bereits aufgrund bis dahin 
bestehender Kompetenzübertragung zur Regelung der 
Ausbildungsverhältnisse der Ausbildung zum Heiler-
ziehungspfleger Regelungen und Festsetzungen durch 
einzelne Regionalkommissionen vorgenommen wur-
den, gelten deren Regelungen bis zu einer neuerlichen 
Festsetzung fort, auch soweit sie von den Regelungen 
dieses Abschnittes abweichen.“
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II.	 Inkrafttreten

Die Änderung tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft.

B.
Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Mit den obigen Änderungen werden die Regelungen und 
die Kompetenzübertragung nach Abschnitt I des Teils II. 
der Anlage 7 zu den AVR unverändert um zwei Jahre, bis 
zum 31. Juli 2027, verlängert. Die vorhergehende Befris-
tung läuft am 31. Juli 2025 aus.

C.
Beschlusskompetenz

Die Regelung ist eine Rechtsnorm über den Inhalt des 
Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-Ordnung. 
Es handelt sich nicht um eine reine Festlegung der Höhe 
der Vergütungsbestandteile, des Umfangs der regelmäßi-
gen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs im 
Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung. Die Kompe-
tenz zur Übertragung der Kompetenz der Inkraftsetzung 
des Abschnittes, und der Festsetzung der Vergütungswerte 
ohne mittlere Werte ergibt sich aus § 13 Absatz 6 Satz 1 2. 
Alt. AK-Ordnung.

Änderungen in den Anlagen 1 und 33 zu den 
AVR

A.
Beschlusstext

II.		  Änderung in Abschnitt Ic der Anlage 1 zu den 
AVR

Der Abschnitt Ic der Anlage 1 zu den AVR wird wie 
folgt neu gefasst:
„Ic Eingruppierung bei nicht erfüllter Ausbildungs-
voraussetzung 
1Ist in einem Tätigkeitsmerkmal eine Vorbildung oder 
Ausbildung als Anforderung bestimmt, sind Mitar-
beiter, die die geforderte Vorbildung oder Ausbildung 
nicht besitzen,  

•	 wenn im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist, 

•	 wenn nicht auch „sonstige Mitarbeiter“ von diesem 
Tätigkeitsmerkmal erfasst werden oder 

•	 wenn auch „sonstige Mitarbeiter“ von diesem Tä-
tigkeitsmerkmal erfasst werden, diese Mitarbeiter 
jedoch nicht die Voraussetzungen des „sonstigen 
Mitarbeiters“ erfüllen,
bei Erfüllung der sonstigen Anforderungen dieses 
Tätigkeitsmerkmals in der nächst niedrigeren Ver-
gütungsgruppe bzw. Entgeltgruppe eingruppiert. 
2Satz 1 gilt entsprechend für Tätigkeitsmerkmale, 
die bei Erfüllung qualifizierter Anforderungen eine 
höhere Eingruppierung vorsehen. 3Satz 1 gilt nicht, 
wenn die Vergütungsgruppen- bzw. Entgeltordnung 

für diesen Fall ein Tätigkeitsmerkmal (z.B. „in der 
Tätigkeit von …“) enthält.

III.	 Änderung in § 1 der Anlage 33 zu den AVR

In § 1 Absatz 2 Satz 2 der Anlage 33 zu den AVR wird 
die Angabe „Ic“ gestrichen. Der so geänderte Satz 2 
lautet wie folgt:

„2Abschnitte Ia, IIIA, V, VII und XIV der Anlage 1, 
Anlagen 1b, 2d, 3, 6 und 6a sowie § 4 und §§ 6 bis 9 
der Anlage 14 finden keine Anwendung.“

IV.		 Inkrafttreten

Die Änderungen treten zum 1. Juli 2025 in Kraft.

B.
Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Mit den obigen Änderungen wird der Regelungstext des 
Abschnitts Ic der Anlage 1 zu den AVR insofern moder-
nisiert, als dass er an die Systematik der Eingruppierung 
nach Entgeltgruppen angepasst wird, gleichzeitig aber 
auch die Eingruppierung in die Vergütungsgruppen erfasst.  

Ferner findet Abschnitt Ic der Anlage 1 zu den AVR nun 
auch für die Anlage 33 zu den AVR Anwendung. Das 
entspricht dem Grundsatz, wie er bereits für die Anlagen 
30, 31 und 32 zu den AVR gilt, dort jeweils § 1 Absatz 2                                                                                           
Satz 2. 

Für die Ungleichbehandlung zwischen den Anlagen be-
züglich der Geltung des Abschnitts Ic der Anlage 1 zu den 
AVR besteht kein sachlicher Grund.

C.
Beschlusskompetenz

Die Kompetenz der Bundeskommission besteht nach § 13 
Abs. 1 Satz 1 AK-Ordnung. Die Regelung betrifft Rechts-
normen über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach          
§ 1 Abs. 4 Satz 1 AK-Ordnung. Es handelt sich nicht um 
eine Festlegung der Höhe der Vergütungsbestandteile, des 
Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs 
des Erholungsurlaubs im Sinne des § 13 Abs. 3 S. 1 AK-
Ordnung.

Änderungen in der Anlage 33 zu den AVR

A.
Beschlusstext

I.	 Änderung in Anhang B der Anlage 33 zu den AVR

1.	 In Anhang B der Anlage 33 zu den AVR wird den 
„Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der 
Entgeltgruppen S 2 bis S 18 (Anhang B zur Anlage 
33)“ die Anmerkung 32 neu hinzugefügt:

„32. 	1Der Dienstgeber kann zur Deckung des Perso-
nalbedarfs eine monatliche Zulage an den Mit-
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arbeiter zahlen, deren Höhe mindestens 180,00 
Euro betragen soll. 2Die Regelung ist befristet 
bis zum 31. Dezember 2027.“

2.	 Die vorstehende Anmerkung 32 wird den Entgelt-
gruppen S 12 Fallgruppen 2 bis 5, S 13 Fallgruppen 
6 bis 8, S 15 Fallgruppen 8 bis 12, S 16 Fallgruppen 
5 bis 10, S 17 Fallgruppen 4 und 7 bis 13 sowie S 18 
Fallgruppen 3 bis 7 als Hochziffer zugeordnet.

II.	 Inkrafttreten

Die Änderungen treten zum 1. Juli 2025 in Kraft.

B.
Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Mit den obigen Änderungen können Dienstgeber zur De-
ckung des Personalbedarfs Leitern von Kindertagesstät-
ten, Werkstätten und Heimen der Erziehungs-, Behinder-
ten- oder Gefährdetenhilfe eine monatliche Zulage zahlen. 
Ebenfalls können Dienstgeber zur Deckung des Personal-
bedarfs als ständige Vertreter der oben genannten Leitun-
gen bestellte Personen, eine monatliche Zulage zahlen. 
Deren Höhe soll mindestens 180,00 Euro betragen. 

Die von der neuen Anmerkung 32 erfassten Leiter von Kin-
dertagesstätten, Werkstätten und Heimen der Erziehungs-, 
Behinderten- oder Gefährdetenhilfe und Mitarbeiter, die 
durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von 
Leitern bestellte Personen, erhalten keine SuE-Zulage ge-
mäß § 11 Abs. 5 der Anlage 33 zu den AVR.

C.
Beschlusskompetenz

Die Kompetenz der Bundeskommission besteht nach § 13 
Abs. 1 AK-Ordnung. Die Regelung betrifft Rechtsnormen 
über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 
Satz 1 AK-Ordnung. Es handelt sich um eine Festlegung 
der Höhe der Vergütungsbestandteile im Sinne des § 13 
Abs. 3 S. 1 AK-Ordnung.

Änderung Anmerkungen 30 und 31 Anhang B der 
Anlage 33 AVR

A.
Beschlusstext

I.	 Änderung in Anhang B der Anlage 33 zu den AVR

1.	 In der Anmerkung 30 des Anhangs B der Anlage 33 
zu den AVR wird der Betrag „150,00 Euro“ durch 
den Betrag „180,00 Euro“ ersetzt.

2.	 In der Anmerkung 31 des Anhangs B der Anlage 33 
zu den AVR wird der Betrag „80,00 Euro“ durch 
den Betrag „180,00 Euro“ ersetzt.

II.	 Inkrafttreten

Die Änderungen treten zum 1. Juli 2025 in Kraft.

B.
Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Mit den obigen Änderungen werden die Beträge der beiden 
monatlichen Zulagen, die der Dienstgeber zur Deckung 
des Personalbedarfs an die von der Anmerkung erfassten 
Mitarbeiter zahlen kann, erhöht auf nunmehr mindestens 
180,00 Euro. Bezüglich des TVöD SuE besteht keine Ta-
rifautomatik gegenüber den AVR Caritas, daher besteht 
die Möglichkeit, dass die Erhöhung im Rahmen der nächs-
ten Tarifrunde wegfällt, deswegen erfolgt keine Befristung 
der Erhöhung.

C.
Beschlusskompetenz

Die Regelung ist eine Rechtsnorm über den Inhalt des 
Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-Ordnung. 
Es handelt sich um die Festlegung der Höhe der mittle-
ren Werte der Vergütungsbestandteile im Sinne des § 13      
Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung.

Verlängerungen und Befristungen von 
Kompetenzübertragungen an die 

Regionalkommission Bayern

Regelung der Vergütung für 
Berufspraktikantinnen und -praktikanten inner-
halb der Ausbildung / Fortbildung zum Betriebs-

wirt, zur Betriebswirtin für Ernährung und
Versorgungsmanagement

A.
Beschlusstext

I.	 Verlängerung und Befristung der Kompetenzüber-
tragung zur Regelung der Vergütung für Berufs-
praktikantinnen und -praktikanten innerhalb der 
Ausbildung / Fortbildung zum Betriebswirt, zur 
Betriebswirtin für Ernährung und Versorgungsma-
nagement:

Die Bundeskommission überträgt erneut gem. § 13 
Abs. 6 Satz 1 2. Alternative AK-Ordnung vom 1. Ja-
nuar 2026 befristet bis 31. Dezember 2029 die Kom-
petenz zur Regelung der Vergütung für Berufsprakti-
kantinnen und -praktikanten innerhalb der Ausbildung/ 
Fortbildung zum Betriebswirt, zur Betriebswirtin für 
Ernährung und Versorgungsmanagement für den Be-
reich der Regionalkommission Bayern auf die Regio-
nalkommission Bayern.

II.	 Inkrafttreten

Der Beschluss tritt zum 5. Juni 2025 in Kraft.

B.
Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Mit der erneuten Kompetenzübertragung durch die Bun-
deskommission wird die durch Beschluss der Bundeskom-
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mission vom 7. Oktober 2021 auf die Regionalkommission 
Bayern bereits übertragene Kompetenz zur Regelung der 
Vergütung für Berufspraktikantinnen und -praktikanten 
innerhalb der Ausbildung / Fortbildung zum Betriebswirt, 
zur Betriebswirtin für Ernährung und Versorgungsma-
nagement über das festgesetzte Fristenende 31. Dezember 
2025 hinaus bis 31. Dezember 2029 verlängert.  

Dem liegt unverändert der Umstand zugrunde, dass in den 
bayerischen Einrichtungen schon derzeit Berufspraktikan-
ten und -praktikantinnen im Rahmen deren Ausbildung 
zum Betriebswirt, zur Betriebswirtin für Ernährung und 
Versorgungsmanagement an den bayerischen Fachakade-
mien für Ernährungs- und Versorgungsmanagement be-
schäftigt werden. 

Diese Ausbildung ist aber zurzeit immer noch nicht in der 
Anlage 7 zu den AVR enthalten und eine Regelung in ab-
sehbarer Zeit nicht ersichtlich. Insbesondere zur weiteren 
und durchgängigen Refinanzierung ist daher eine tarifliche 
Regelung für den Bereich der Regionalkommission Bay-
ern erforderlich und geboten.

Mit der Beschlussfassung für den Fall der Kompetenz-
übertragung wird diese zeitnah umgesetzt.

C.
Beschlusskompetenz

Es handelt sich um eine Rechtsnorm über den Inhalt des 
Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-Ordnung 
und fällt damit in die Regelungszuständigkeit der Bundes-
kommission nach § 13 Abs. 1 AK-Ordnung. Nach § 13 
Abs. 6 Satz 1 2. Alternative AK-Ordnung kann die Bun-
deskommission durch Beschluss eigene Regelungszustän-
digkeiten befristet an eine oder mehrere Regionalkommis-
sionen übertragen.

Verlängerungen und Befristungen von 
Kompetenzübertragungen an die 

Regionalkommission Bayern

Regelung des Berufspraktikums „Pädagogische 
Fachkraft für Grundschulkindbetreuung“ und 

die Eingruppierung dieser Fachkräfte

A.
Beschlusstext

I.	 Verlängerung und Befristung der Kompetenzüber-
tragung zur Regelung des Berufspraktikums „Pä-
dagogische Fachkraft für Grundschulkindbetreu-
ung“ und die Eingruppierung dieser Fachkräfte

Die Bundeskommission überträgt gem. § 13 Abs. 6 
Satz 1 2. Alternative AK-Ordnung erneut vom 1. Ja-
nuar 2026 befristet bis 31. Dezember 2029 die Kom-
petenz zur Regelung des Berufspraktikums „Pädagogi-
sche Fachkraft für Grundschulkindbetreuung“ und die 
Eingruppierung dieser Fachkräfte für den Bereich der 

Regionalkommission Bayern auf die Regionalkom-
mission Bayern.

II.	 Inkrafttreten

Der Beschluss tritt zum 5. Juni 2025 in Kraft.

B.
Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Mit der erneuten Kompetenzübertragung durch die Bun-
deskommission wird die durch Beschluss der Bundeskom-
mission vom 7. Oktober 2021 auf die Regionalkommissi-
on Bayern bereits übertragene Kompetenz zur Regelung 
des Berufspraktikums Pädagogische Fachkraft für Grund-
schulkindbetreuung und die Eingruppierung dieser Fach-
kräfte über das festgesetzte Fristenende 31. Dezember 
2025 hinaus bis 31. Dezember 2029 verlängert.  

Dem liegt weiterhin die landesspezifische Rechtslage zu-
grunde, dass unter anderem zur Sicherstellung einer ganz-
tägigen Betreuung im Grundschulbereich das Land Bay-
ern im Rahmen eines Schulversuches beginnend mit dem 
Schuljahr 2021/2020 einen zweijährigen Fachschulaus-
bildungsgang zur staatlich anerkannten „Pädagogischen 
Fachkraft für Grundschulkindbetreuung“ eingerichtet hat 
(Schulversuch „Pädagogische Fachkraft für Grundschul-
kindbetreuung“ Bekanntmachung des Bayerischen Staats-
ministeriums für Unterricht und Kultus vom 5. November 
2019, Az. VI.5-BS9641-5-7a.100 586 (BayMBl. Nr. 496). 
Dieser Schulversuch, der an besonderen Fachakademien 
für Sozialpädagogik eingerichteten Fachschulen durchge-
führt wird, setzt eine abgeschlossene mind. zweijährige 
Berufsausbildung voraus. Das dort innerhalb der zwei-
jährigen Ausbildung vorgesehene einjährige Berufsprak-
tikum wird in hoher Zahl auch in den AVR-anwendenden 
Einrichtungen in Bayern angeboten. Hieraus resultiert bei 
durch das Land Bayern geregelter Refinanzierung nach 
wie vor ein Regelungsbedarf dieser Berufspraktikums-
verhältnisse in den AVR. Der Eintritt in den Schulversuch 
ist nach derzeitiger Regelung für Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer letztmalig zum Schuljahr 2029/2030 möglich. 
Insofern ist die bisherige befristete Regelung in den AVR 
entsprechend für den Bereich der RK Bayern anzupassen 
und zu verlängern.

Mit dem Abschluss werden die „Pädagogischen Fachkräf-
te für Grundschulkindbetreuung“ auch eingesetzt. Daher 
ist zugleich mangels einer absehbaren und zeitnahen Ta-
rifierung dieser Berufsgruppe in den AVR die bisherige 
durch die Nutzung bestehende Kompetenzübertragung für 
die Regionalkommission Bayern bestehende Regelung zur 
Eingruppierung befristet bis 31. Dezember 2029 fortzu-
führen.

C.
Beschlusskompetenz

Es handelt sich um eine Rechtsnorm über den Inhalt des 
Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-Ordnung 
und fällt damit in die Regelungszuständigkeit der Bundes-
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kommission nach § 13 Abs. 1 AK-Ordnung. Nach § 13 
Abs. 6 Satz 1 2. Alternative AK-Ordnung kann die Bun-
deskommission durch Beschluss eigene Regelungszustän-
digkeiten befristet an eine oder mehrere Regionalkommis-
sionen übertragen.

Verlängerungen und Befristungen von 
Kompetenzübertragungen an die

Regionalkommission Bayern

Regelung zur Tarifierung des Sozialpädago-
gischen Einführungsjahres (SEJ) innerhalb der 

Erzieherausbildung

A.
Beschlusstext

I.	 Verlängerung und Befristung der Kompetenzüber-
tragung zur Regelung der Tarifierung des Sozial-
pädagogischen Einführungsjahres (SEJ) innerhalb 
der Erzieherausbildung:

Die Bundeskommission überträgt nach § 13 Abs. 6 
Satz 1 2. Alternative AK-Ordnung erneut vom 1. Januar 
2026 befristet bis 31. Dezember 2029 die Kompetenz 
zur Regelung der Tarifierung des Sozialpädagogischen 
Einführungsjahres (SEJ) innerhalb der Erzieherausbil-
dung für den Bereich der Regionalkommission Bayern 
auf die Regionalkommission Bayern.

II.	 Inkrafttreten

Der Beschluss tritt zum 5. Juni 2025 in Kraft.

B.
Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Mit der erneuten Kompetenzübertragung durch die Bun-
deskommission wird die durch Beschluss der Bundeskom-
mission vom 7. Oktober 2021 auf die Regionalkommissi-
on Bayern bereits übertragene Kompetenz zur Regelung 
der Tarifierung des Sozialpädagogischen Einführungsjah-
res (SEJ) über das festgesetzte Fristenende 31. Dezember 
2025 hinaus inhaltsgleich bis 31. Dezember 2029 verlän-
gert.  

Dem liegt unverändert die landespezifische Regelung zu-
grunde, dass nach der bayrischen Fachakademieordnung 
vom 18. Juni 2021 die Aufnahmevoraussetzung in die 
Fachakademie für Sozialpädagogik dahingehend modi-
fiziert wurden, dass als erforderliche einschlägige beruf-
liche Vorbildung anstatt durch die bisherige erfolgreiche 
Teilnahme an einem zweijährigen Sozialpädagogischen 
Seminar mit einem möglichen Abschluss als Kinderpfle-
ger durch die erfolgreiche Teilnahme an einem einjährigen 
sog. Sozialpädagogischen Einführungsjahr (SEJ) an der 
Fachakademie für Sozialpädagogik erfolgen kann. Das 
SEJ gliedert sich in einen überwiegend theoretischen Teil 
– Unterricht an der Fachakademie – und einen fachprak-
tischen Teil – Tätigkeit in der sozialpädagogischen Ein-

richtung (sozialpädagogische Praxis). Der fachpraktische 
Teil wird regelmäßig in Einrichtungen absolviert, die AVR 
anwenden. 

Da in den AVR eine entsprechende Regelung für das SEJ 
weiterhin fehlt, ist Weiterführung der Regelung den Be-
reich der Regionalkommission Bayern erforderlich und 
geboten.

Durch die Verlängerung der Befristung bis zum 31. De-
zember 2029 wird auch die Bestimmung zum Heilerzie-
hungspflegerischen Einführungsjahr (HEJ) in § 6 Satz 4 
des Abschnittes I des Teils II. Anlage 7 in der im Bereich 
der Regionalkommission Bayern geltenden Fassung ab-
gesichert, die auf die hier verlängerte Regelung zum SEJ 
verweist.

C.
Beschlusskompetenz

Es handelt sich um eine Rechtsnorm über den Inhalt des 
Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-Ordnung. 
und fällt damit in die Regelungszuständigkeit der Bundes-
kommission nach § 13 Abs. 1 AK-Ordnung. Nach § 13 
Abs. 6 Satz 1 2. Alternative AK-Ordnung kann die Bun-
deskommission durch Beschluss eigene Regelungszustän-
digkeiten befristet an eine oder mehrere Regionalkommis-
sionen übertragen.

Aufforderungsbeschluss der 
Regionalkommission Mitte

Verlängerung der Frist zur Kompetenzübertra-
gung „§ 2 Abs. 1 der Anlage 20 zu den AVR“ auf 

die Regionalkommissionen

A.
Beschlusstext

I.	 Verlängerung der Frist zur Übertragung der Rege-
lungszuständigkeit auf Regionalkommissionen:

Gemäß § 13 Abs. 6 Satz 1 Alternative 2 AK-Ordnung 
wird an die Regionalkommissionen die Regelungszu-
ständigkeit zur Regelung der Arbeitsbedingungen bzw. 
Vergütungsregelungen – ausgenommen der Bestim-
mungen über die betriebliche Altersversorgung – von 
Mitarbeitern nach § 1 Abs. 2 der Anlage 20 zu den 
AVR in Inklusionsbetrieben mit Tätigkeitsfeldern, für 
die Tarifverträge im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 der 
Anlage 20 zu den AVR nicht bestehen, mit Wirkung 
zum 1. Juni 2020 mit folgenden Maßgaben übertragen:

-	 den Dienstverträgen können als Mindestinhalt auch 
die branchenüblichen, regional geltenden Arbeits-
bedingungen bzw. Vergütungsregelungen zu Grun-
de gelegt werden; 

- 	 Dienstgeber müssen für die Anwendung dieser Re-
gelung bei der zuständigen Regionalkommission 
der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen 
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Caritasverbandes einen in Textform zu begründen-
den Antrag stellen; 

- 	 die Regionalkommission kann vom Dienstgeber ge-
eignete Unterlagen anfordern; 

- 	 die Regionalkommission entscheidet über einen 
solchen Antrag innerhalb von sechs Monaten durch 
Beschluss; 

- 	 die Regionalkommission hat – soweit sie Abwei-
chungen von den Bestimmungen der AVR zulässt 
– diese zeitlich zu befristen; 

- 	 die sechsmonatige Bearbeitungsfrist beginnt mit der 
Feststellung des Eingangs der Antragsunterlagen 
durch die Kommissionsgeschäftsstelle; 

- 	 bis zu einer Entscheidung der Regionalkommission 
über einen solchen Antrag gelten die ursprünglichen 
arbeitsvertraglichen Regelungen weiter. 

Die Übertragung der Regelungszuständigkeit ist be-
fristet bis zum 31. Dezember 2030.“

II.	 Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 5. Juni 2025 in Kraft.

B.
Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Mit der Verlängerung der Kompetenzübertragung können 
die Regionalkommissionen weiterhin Regelungen zu Ar-
beitsbedingungen bzw. Vergütungsregelungen – ausge-
nommen der Bestimmungen über die betriebliche Alters-
versorgung – von Mitarbeitern nach § 1 Abs. 2 der Anlage 
20 zu den AVR in Inklusionsbetrieben mit Tätigkeitsfel-
dern, für die Tarifverträge im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 
1 der Anlage 20 zu den AVR nicht bestehen, beschließen.

C.
Beschlusskompetenz

Die Bundeskommission hat gemäß § 13 Abs. 1 AK-Ord-
nung eine umfassende Regelungszuständigkeit mit Aus-
nahme der Bereiche, die nach § 13 Abs. 3 AK-Ordnung 
ausschließlich den Regionalkommissionen zugewiesen 
sind. Da den Regionalkommissionen die Festlegung der 
Höhe aller Vergütungsbestandteile, des Umfangs der re-
gelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungs-
urlaubs sowie die Zuständigkeit für Regelungen der Be-
schäftigungssicherung übertragen wurden (§ 13 Abs. 4 
AK-Ordnung), ergibt sich hieraus im Umkehrschluss eine 
Zuständigkeit der Bundeskommission für alle sonstigen, 
das heißt manteltariflichen bzw. strukturellen Regelungs-
gegenstände.
Das vorliegende Regelungsansinnen sieht Änderungen in 
den AVR vor, die die Struktur betreffen und somit in die 
Zuständigkeit der Bundeskommission fallen. Nach § 13 
Abs. 6 Satz 1 Alternative 2 AK-Ordnung kann die Bundes-
kommission durch Beschluss eigene Regelungszuständig-

keiten befristet an eine oder mehrere Regionalkommissio-
nen übertragen. 

Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit für das Bis-
tum Osnabrück in Kraft gesetzt.

Osnabrück, 08.10.2025

L. S.   + Dr. Dominicus Meier OSB

Bischof  von Osnabrück

Art. 195

Vertreter der Mitarbeitenden 
der Diözese Osnabrück in der 

Arbeitsrechtlichen Kommission Caritas

In der Wahlversammlung am 9. Oktober 2025 wurde       
Melanie Osteresch, St. Lukas Leben erleben, Gasthaus-
kanal 9, 26871 Papenburg, als Mitglied der Mitarbeiter-
seite in die Bundeskommission und gleichzeitig in die 
Regionalkommission Nord für den Wahlzeitraum vom 
01.01.2026 bis zum 31.12.2029 gewählt. 

Holger Janke, Malteser e. V. und gGmbH, Voxtruper Str. 
83. 49082 Osnabrück, wurde als weiterer Vertreter der 
Mitarbeitenden in die Regionalkommission Nord gewählt. 

Osnabrück,  9. Oktober 2025

Für den Wahlvorstand

Sandra Mithöfer 

Art. 196

Beantragung neuer
Nichtveranlagungsbescheinigungen

Körperschaften öffentlichen Rechts, wie z. B. Kirchenge-
meinden, und alle weiteren steuerbefreiten Körperschaften, 
wie z. B. gemeinnützige Vereine, sind vom Steuerabzug 
auf Kapitalerträge (Kapitalertragsteuer/Abgeltungssteuer) 
befreit. Hierfür muss ein entsprechender Nachweis des Fi-
nanzamtes bei der Bank vorgelegt werden.

Als Nachweis dient eine sogenannte Nichtveranlagungs-
bescheinigung (NV-Bescheinigung). Diese Bescheinigung 
muss alle 3 Jahre neu beantragt werden und gilt ab Aus-
stellung. Eine Rückwirkung ist nicht möglich. Daher emp-
fiehlt es sich bereits jetzt eine neue NV-Bescheinigung zu 
beantragen, wenn die aktuelle Bescheinigung zum Ende 
des Jahres ausläuft. Dabei ist zu beachten, dass es ein neu-
es Formular gibt, das eine genauere Spezifikation der be-
antragenden Körperschaft vorsieht.
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Die kirchlichen Körperschaften müssen eine Bescheini-
gung nach § 44 a Abs. 4 EStG und § 44 a Abs. 7 EStG 
beantragen. Während § 44 a Abs. 4 EStG für sämtliche 
kirchliche Körperschaften gilt, sieht § 44 a Abs. 7 EStG 
die folgende Einteilung vor:

§ 44 a Abs. 7 
Nr. 1 EStG

steuerbefreite weitere Körperschaften
z. B. gemeinnützige Vereine

§ 44 a Abs. 7 
Nr. 2 EStG

kirchliche Stiftungen öffentlichen 
Rechts

§ 44 a Abs. 7 
Nr. 3 EStG 

kirchliche Körperschaften öffentlichen 
Rechts
z. B. Kirchengemeinden

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte das Referat Rech-
nungswesen, Thomas Marien, Telefon 0541 318-180,       
E-Mail: t.marien@bistum-os.de.

Osnabrück,  27. Oktober 2025

Das Bischöfliche Generalvikariat

Art. 197

Gebetswoche für die Einheit der Christen

Alljährlich findet vom 18. - 25. Januar (oder zwischen 
Christi Himmelfahrt und Pfingsten) die „Gebetswoche für 
die Einheit der Christen“ statt. Die Gebetswoche für die 
Einheit von Christinnen und Christen 2026 wurde von den 
Kirchen Armeniens vorbereitet. Als Leitgedanken wählten 
sie den Aufruf des Apostels Paulus an die Epheser: «Ein 
Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer 
Hoffnung in eurer Berufung» (Eph 4,4)

Die Materialien zur Gebetswoche für die Einheit der 
Christen gibt es in verschiedenen Sprachen. Sie sind auf 
der Website des Ökumenischen Rates der Kirchen und des 
Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen 
zu finden. 

Osnabrück, 16. Oktober 2025

Das Bischöfliche Generalvikariat

Art. 198

Einführungskurse in den Dienst als 
Kommunionhelfer*in

2026 finden wie gewohnt vier Einführungskurse in den 
Dienst als Kommunionhelfer*in statt, und zwar an folgen-
den Terminen und Orten: 

Fr., 06.02., 16:30 Uhr – Sa., 07.02.2026, 19:00 Uhr
(Haus Ohrbeck)

Fr., 17.04., 16:30 Uhr – Sa., 18.04.2026, 19:00 Uhr
(KLVHS Oesede)

Fr. 28.08., 16:30 Uhr – Sa., 29.08.2026, 19:00 Uhr
(Kolping-Bildungshaus-Salzbergen)

Fr., 06.11., 16:30 Uhr – Sa., 07.11.2026, 19:00 Uhr
(LWH Lingen)

Die Teilnahme am Kurs ist Voraussetzung, um für den 
Dienst als Kommunionhelfer*in bischöflich beauftragt 
werden zu können. Die entsprechenden Diözesanen Richt-
linien sind im Amtsblatt vom 11. Februar 2004 veröffent-
licht. 

Die Anmeldung erfolgt in Absprache mit dem Pfarrge-
meinderat und mit den Teilnehmenden durch die Pfarrei-
leitung. Sie ist rechtzeitig schriftlich zu richten an:

Bischöfliches Generalvikariat
Abt. Seelsorge
Frau Birgit Witte
Domhof 12, 49074 Osnabrück
Tel. 0541 318-221; E-Mail: b.witte@bistum-os.de

Für die Anmeldung werden folgende Daten benötigt: 

-	 Name, Anschrift und Geburtsdatum der Teilnehmen-
den, 

-	 Einsatzort (in der Regel: Pfarrei/-engemeinschaft; mög-
lich ist auch: Schule oder Krankenhaus oder Altenpfle-
geeinrichtung o.ä.) und

-	 Namen und Anschrift der Pfarreileitung (Pfarrer bzw. 
Pfarrbeauftragte*r).

Den Pfarrleitungen und den Angemeldeten wird nach er-
folgter Anmeldung alles Nähere über den Vorbereitungs-
kurs mitgeteilt.

Osnabrück,  im Oktober 2025

Das Bischöfliche Generalvikariat

Art. 199

Hinweise zur 
Adveniat-Weihnachtsaktion 2025

Die Adveniat-Weihnachtsaktion 2025 steht unter dem 
Motto „Rettet unsere Welt – Zukunft Amazonas“ und stellt 
Adveniat-Projektpartner vor, die sich für die Bewahrung 
der Schöpfung im Amazonasgebiet einsetzen.

Die Adveniat-Weihnachtsaktion wird am 1. Advents-
sonntag, dem 30. November 2025, im Bistum Mainz er-
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öffnet. Gemeinsam mit Bischöfen, Gästen aus Brasilien 
und Gläubigen aus dem Bistum Mainz feiert Adveniat um 
10:00 Uhr im Mainzer Dom einen Gottesdienst, der live 
von Domradio.de im Internet übertragen wird.

Bitte hängen Sie das Aktionsplakat zur Weihnachtsaktion 
in Ihrer Gemeinde auf, zum Beispiel im Schaukasten und 
am Schriftenstand. Legen Sie bitte das Adveniat-Magazin 
in der Kirche, dem Pfarrsekretariat und in anderen kirchli-
chen Einrichtungen aus.

Zahlreiche Gestaltungshilfen für den Pfarrbrief, die 
Homepage und die Präsenz in den sozialen Netzwerken 
bietet Adveniat unter www.adveniat.de/gestaltungshilfen 
zum Download an. Bitte weisen sie die Gläubigen auf die 
Möglichkeit der Onlinespende hin.

Verschiedene Materialien, die in die Thematik einführen, 
stehen in gedruckter und digitaler Form zur Verfügung. 
Materialbestellungen können jederzeit online, per Telefon 
oder E-Mail aufgegeben werden.

Die Spirituellen Impulse für die Adventszeit geben An-
regungen zur Gestaltung von Gottesdiensten und Krip-
penfeiern; für alte und kranke Menschen empfehlen wir        
den Adventsbegleiter. Für Kinder gibt es einen Krippen-
aufsteller zum Ausmalen. Ein Gebetszettel kann ebenso 
bestellt werden. Weitere Anregungen finden sich unter 
www.adveniat.de/engagieren/advent-erleben.

Am 3. Adventssonntag, dem 14. Dezember 2025, soll in 
allen Gottesdiensten der Aufruf der deutschen Bischöfe 
zur Adveniat-Weihnachtsaktion bekannt gemacht werden. 
Legen Sie an diesem Wochenende bitte auch die Spenden-
tütchen in der Kirche aus. Diese können auch dem Pfarr-
brief beigelegt werden.

Mit der Adveniat-Kollekte, die in allen Gottesdiensten an 
Heiligabend und am 1. Weihnachtsfeiertag gehalten wird, 
wird um Unterstützung der Projekte in Lateinamerika ge-
beten. Die Kollekte soll nach den Fürbitten angekündigt 
werden. Erwähnen Sie dabei bitte auch die Möglichkeit 
der Online-Spende. Die Kollekte ist vollständig und zeit-
nah auf das Adveniat-Kollektenkonto der Diözese zu über-
weisen.

Der Ertrag der Kollekte ist von den Pfarrgemeinden 
mit dem Vermerk „Adveniat 2025“ vollständig bis spä-
testens zum 9. Januar 2026 unter Angabe der Gemein-
de- und Kollektennummer auf eines der Konten des 
Bistums Osnabrück zu überweisen.

Um das Ergebnis der Kollekte den Gemeindemitgliedern 
bekannt zu geben und sich bei ihnen zu bedanken, bietet 
Adveniat Vorlagen und Dankkarten an unter www.adve-
niat.de/gestaltungshilfen oder www.adveniat.de/bestellun-
gen.

Bei Fragen zur Weihnachtsaktion 2025 wenden sie sich 
an die Bischöfliche Aktion Adveniat e. V., Gildehofstr. 2, 

45127 Essen, Tel.: 0201 1756-295, E-Mail: weihnachtsak-
tion@adveniat.de. Unter www.adveniat.de/weihnachtsak-
tion finden Sie weitere Informationen sowie die Materia-
lien zum Download.

Osnabrück,  22. Oktober 2025

Das Bischöfliche Generalvikariat

Art. 200

Weltmissionstag der Kinder (Krippenopfer)

Mit dem Weltmissionstag der Kinder, der weltweit began-
gen wird, lädt das Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ 
Kinder in Deutschland ein, durch eine persönliche Spende 
die Lebenssituation von Kindern auf anderen Kontinenten 
zu verbessern. Unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ 
wird aus vielen kleinen Gaben eine große Hilfe für Kinder 
weltweit.

Die Kollekte zum Weltmissionstag der Kinder wird gehal-
ten an einem Tag zwischen Weihnachten und dem Hoch-
fest Erscheinung des Herrn, den die Pfarrgemeinden be-
stimmen können (26. Dezember 2025 – 6. Januar 2026). 
Hierzu stellt das Kindermissionswerk einen Bastelbogen 
mit Spendenkästchen und Krippenlandschaft, ein Be-
gleitheft mit einer Vorlesegeschichte für Kinder und Fa-
milien sowie ein Aktionsplakat bereit. Das aktuelle Bei-
spielland ist Bangladesch. Eine katechetische Arbeitshilfe 
mit Tipps zum Einsatz der Materialien in Schulen, Kin-
dertagesstätten und Gemeinden wird online angeboten:                            
www.sternsinger.de/wmt 

Wir bitten, die Kollekte zum Weltmissionstag der Kin-
der mit dem Hinweis auf das Kindermissionswerk ,Die 
Sternsinger‘ auf dem üblichen Weg an die Bistumskas-
se zu überweisen. Bitte verwenden Sie hierfür die zur 
Verfügung gestellten Überweisungsträger.

Ebenso bitten wir, das „Krippenopfer“, das in vielen Ge-
meinden üblich ist, als solches zu vermerken. Hierbei ist 
auf den Unterschied zur Bischöflichen Aktion Adveniat zu 
achten. Auf die Aktion Dreikönigssingen (Sternsingerak-
tion), die hiervon ebenfalls zu unterscheiden ist, wird in 
besonderen Ankündigungen hingewiesen.

Die Materialien zum Weltmissionstag der Kinder können 
kostenlos bezogen werden und sind auch im Internet ab-
rufbar.

Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ e.V.
Stephanstr. 35, 52064 Aachen
Bestell-Telefon: 0241 4461-44, shop.sternsinger.de
E-Mail: bestellung@sternsinger.de
www.sternsinger.de/wmt

Osnabrück,  27. Oktober 2025

Das Bischöfliche Generalvikariat
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Art. 201

Hinweise zur Aktion Dreikönigssingen 2026

Die deutschen Bischöfe laden zur Teilnahme an der Aktion 
Dreikönigssingen 2026 ein. Diese steht unter dem Motto 
„Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“. 
Im Fokus steht die Bekämpfung ausbeuterischer Kinder-
arbeit in Bangladesch.

Die Träger der Aktion Dreikönigssingen, das Kinder-    
missionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deut-
schen Katholischen Jugend (BDKJ), stellen hierzu unter 
www.sternsinger.de vielfältige Materialien zur Verfügung. 
Herzstück ist das Werkheft mit Kindergeschichten aus den 
Projekten, kreativen Angeboten, Spielen sowie prakti-
schen Hinweisen zur Durchführung der Sternsingeraktion. 
Ergänzt wird es durch den Film „Willi in Bangladesch“ 
und eine Sonderausgabe des „Sternsinger-Magazins“, die 
das Thema kindgerecht aufarbeiten. 

Die „Gottesdienste zur Sternsingeraktion 2026“ runden 
das Angebot ab.

Die Gemeinden und Gruppen erhalten Ende September 
ein Infopaket per Post. 

Weitere Materialien können beim Kindermissionswerk 
„Die Sternsinger“ bestellt werden: im Online-Shop unter 
https://shop.sternsinger.de/, per Telefon unter 0241 4461-
44 oder per Mail an: bestellung@sternsinger.de.

Die bundesweite Eröffnung der Aktion Dreikönigssingen 
2026 findet am Dienstag, 30. Dezember 2025, in Freiburg 
statt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.kja-
freiburg.de/bwe.

Jedes Jahr stehen ein Thema und Beispielprojekte aus einer 
Region exemplarisch im Mittelpunkt der pädagogischen 
Materialien. Unabhängig davon fließen die Spenden, die 
die Sternsinger sammeln, in Hilfsprojekte für Kinder in 
rund 90 Ländern weltweit. Wenn Sie vor der anstehenden 
Sternsingeraktion ein bestimmtes Projekt auswählen wol-
len, das mit den Spenden Ihrer Sammlung unterstützt wer-
den soll, schlägt Ihnen das Kindermissionswerk gerne ein 
Projekt vor und sendet Ihnen dazu Informationen. Wenden 
Sie sich bei Interesse bitte direkt ans Kindermissionswerk: 
Tel. 0241 4461-9290, E-Mail: gemeinden@sternsinger.de.

Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ in Aachen 
trägt als Geschäftsstelle der Aktion Dreikönigssingen da-
für Sorge, dass die den Sternsingern anvertrauten Spenden 
über fachkundig begleitete Hilfsprojekte bedürftigen Kin-
dern weltweit zugutekommen sowie nachhaltig, transpa-
rent und sparsam verwendet werden.

Die Ziele, organisatorischen Rahmenbedingungen und 
weiteren Regelungen der Aktion sind in der Ordnung der 

Aktion Dreikönigssingen festgelegt. Sie gilt für alle katho-
lischen Pfarreien sowie für alle Institutionen, die die Ak-
tion in Deutschland durchführen, und ist abrufbar unter: 
www.sternsinger.de/ordnung.

Der Ertrag der Sternsingeraktion ist von den Pfarr-
gemeinden mit dem Vermerk „Sternsinger 2026“ voll-
ständig bis spätestens zum 9. Januar 2026 unter Anga-
be der Gemeinde- und Kollektennummer auf eines der 
Konten des Bistums Osnabrück zu überweisen.

Fragen zum Sternsingen richten Sie gerne an das Kinder-
missionswerk „Die Sternsinger“, Stephanstraße 35, 52064 
Aachen, Tel. 0241 4461-14, E-Mail: info@sternsinger.de.

Osnabrück,  22. Oktober 2025

Das Bischöfliche Generalvikariat

Personal-Chronik für das Bistum Osnabrück
Ernennungen - Beauftragungen - Entpflichtungen

10.  September  2025

Lutterbach,  Prof. Dr. Hubertus, Pastor, mit Wirkung 
vom 1. Oktober 2025 als Pastor in der Pfarrei Heilig 
Kreuz, Osnabrück, entpflichtet.

18.  September  2025

Pichler,  Maike, mit Wirkung vom 1. Januar 2026 als 
Dekanatsjugendreferentin im Dekanatsjugendbüro im 
Dekanat Ostfriesland beauftragt. 

Seelhöfer,  Edda, mit Wirkung vom 1. November 2025 
als Dekanatsjugendreferentin im Dekanat Osnabrück-
Süd beauftragt.

With,  Dr. Rüdiger, Pastor in den Pfarreien der Pfarrei-
engemeinschaft St. Ludgerus, Norden / St. Willehad, 
Esens, und rector ecclesiae an der Pfarrkirche St. Wil-
lehad, Esens, mit Wirkung vom 1. August 2026 in den 
Ruhestand versetzt. Damit endet auch sein Dienst am 
Ökumenischen Institut in Münster. 

Pothaparambil ,  Jacob, Pastor in den Pfarreien der Pfar-
reiengemeinschaft St. Cyriakus, Salzbergen, und Un-
beflecktes Herz Mariens, Salzbergen-Holsten, mit Wir-
kung vom 1. Januar 2026 in den Ruhestand versetzt.

19.  September  2025

Kiesewetter,  Jan, mit Wirkung vom 1. November 2025 
als Dekanatsjugendreferent im katholischen Jugend-
büro Osnabrück-Stadt beauftragt.

Otte ,  Tobias, Pastoralreferent in den Pfarreien der Pfar-
reiengemeinschaft St. Dionysius und St. Josef, Belm, 
und Schmerzhafte Mutter, Belm-Icker, und in der Ab-
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teilung Seelsorge im Bereich internationale Freiwil-
ligendienste, mit Wirkung vom 1. Oktober 2025 als 
Pastoralreferent in den Pfarreien der Pfarreiengemein-
schaft St. Dionysius und St. Josef, Belm, und Schmerz-
hafte Mutter, Belm-Icker, entpflichtet.

Konjer,  Christoph, Pastor, mit Wirkung vom 1. Novem-
ber 2025 von allen priesterlichen Diensten entpflichtet.

Durch den Bischof von Osnabrück wurden am 27. Sep-                                                                                             
tember 2025 in den pastoralen Dienst des Bistums     
Osnabrück gesandt:

Focks,  Elisabeth, Leiterin des Kolping-Bildungshaus-
Salzbergen e.V.

Janzen,  Silvia, Gemeindereferentin in den Pfarreien 
der Pfarreiengemeinschaft St. Johannes der Täufer, 
Esterwegen / Maria von der immerwährenden Hilfe, 
Bockhorst-Neuburlage / St. Michael, Breddenberg / St. 
Prosper, Friesoythe-Gehlenberg, und St. Johannes der 
Täufer, Hilkenbrook.

Poruthukaran Anthony,  Sr. Siji, Gemeindereferentin 
in den Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft St. Vitus, 
Lathen / St. Antonius, Lathen-Wahn / St. Antonius von 
Padua, Renkenberge, und St. Bartholomäus, Wippin-
gen.

Peselmann,  Sonja, Gemeindereferentin in den Pfarrei-
en der Pfarreiengemeinschaft Unbefleckte Empfängnis 
Mariens, Quakenbrück / Unbefleckte Empfängnis Ma-
riens, Badbergen / St. Aloysius, Nortrup, und St. Pau-
lus, Quakenbrück-Hengelage.

Freckmann,  Anna, Gemeindereferentin in den Pfarreien 
der Pfarreiengemeinschaft St. Johannes Apostel, Wiet-
marschen, und St. Antonius Abt, Wietmarschen-Lohne.

Bowen,  Lena, Geistliche Verbandsleiterin der Katholi-
schen Landjugendbewegung Deutschlands (KLJB).

30.  September  2025

Franke,  Michael, Pfarrer in den Pfarreien der Pfarreien-
gemeinschaft St. Nikolaus, Ankum / Mariä Himmel-
fahrt, Eggermühlen, und Herz Jesu, Kettenkamp, nach 
erfolgter Dechantenwahl mit sofortiger Wirkung zum 
Dechanten des Dekanates Osnabrück-Nord ernannt. 

Im Oktober  2025

Schröer,  Maria, Gemeindereferentin, tritt mit Wirkung 
vom 1. Oktober 2025 in den Ruhestand ein.

1.  Oktober  2025

Bültel ,  Günter, Pfarrer in den Pfarreien der Pfarreienge-
meinschaft St. Antonius, Papenburg, St. Michael, Pa-
penburg, und St. Amandus, Aschendorf, nach erfolgter 
Dechantenwahl mit sofortiger Wirkung zum Dechant 
des Dekanates Emsland-Nord ernannt.

Kallarakkal  Rappakut ty,  Dr. Anthony, Pfarrer in den 
Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft St. Clemens, Läh-
den-Holte/Lastrup / Unbefleckte Empfängnis Mariens, 
Lähden / St. Antonius, Lähden-Vinnen / St. Martinus, 
Lahn, und Mariä Himmelfahrt, Löningen-Wachtum, 
nach erfolgter Dechantenwahl mit sofortiger Wirkung 
zum Stellv. Dechant des Dekanates Emsland-Nord er-
nannt.

Lohe,  Heinrich, Pastor in den Pfarreien der Pfarreienge-
meinschaft St. Bernhard, Rhede-Brual, und St. Joseph, 
Rhede-Neurhede, nach erfolgter Dechantenwahl mit 
sofortiger Wirkung zum Stellv. Dechant des Emsland-
Nord ernannt.

6 .  Oktober  2025

Lintker,  Bernhard, Pfarrer in den Pfarreien der Pfar-
reiengemeinschaft St. Peter und Paul, Georgsmari-
enhütte-Oesede / Maria Frieden, Georgsmarienhütte-
Harderberg / Heilig Geist, Georgsmarienhütte-Oesede, 
und St. Johann/St. Marien, Georgsmarienhütte-Kloster 
Oesede, mit Wirkung vom 1. Februar 2026 zusätzlich 
zum Moderierenden Priester nach can. 517 § 2 CIC für 
die Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft St. Antonius 
von Padua, Georgsmarienhütte-Holzhausen/Ohrbeck, 
und Herz Jesu, Georgsmarienhütte, ernannt.

10.  Oktober  2025

Gosl ing,  Kirsten, mit Wirkung vom 15. Januar 2026 als 
Jugendreferentin im Gemeindedienst in den Pfarreien 
der Pfarreiengemeinschaft St. Dionysius, Bissendorf, 
und St. Laurentius, Bissendorf-Schledehausen, beauf-
tragt.

20.  Oktober  2025

Wilde,  Jana, Pastoralreferentin in der Berufungspasto-
ral, mit Wirkung vom 1. November 2025 zusätzlich 
als Pastoralreferentin in den Pfarreien der Pfarreien-
gemeinschaft St. Alexander, Wallenhorst / St. Josef, 
Wallenhorst-Hollage, und St. Johannes Apostel und 
Evangelist, Wallenhorst-Rulle, beauftragt.

Todesfall

1.  Oktober  2025

Lewald,  Msgr. Rainer, Pastor, geboren am 22. Februar 
1941 in Riesenburg/Westpr, zum Priester geweiht am 
26. Juni 1971 in Osnabrück.


